
 

  
  02/06 MedR⏐1 L I E B .RECHTSANWÄLTE 

BAUMGARTNER UND KOLLEGEN
WIRTSCHAFTSPRÜFER STEUERBERATER 

 

Unser neues Portal: www.med-ius.de. 
 

 

Wir freuen uns, Ihnen ab 1. Oktober mit www.med-ius.de das Medizin-

rechtsportal der Kanzlei Lieb.Rechtsanwälte vorstellen zu können. Wir 

wollen Sie regelmäßig über nach unserer Meinung für Sie als Unterneh-

mer relevante Themen aus den Bereichen Medizinrecht, Apothekenrecht 

und Pharmarecht, aber auch aus dem Arbeits-, Miet- und Steuerrecht 

unterrichten. Wir geben Ihnen in erster Linie einen Überblick über aktuelle 

Entwicklungen. Daneben werden wir aber auch spezielle Themen im De-

tail behandeln.  

 

Unter „Lieb aktuell“ finden Sie aktuelle Gerichtsentscheidungen und Ge-

setzesänderungen. In unseren Skripten handeln wir für Sie Themen aus 

unserem Leistungsangebot vertiefend ab. Unseren Newsletter mit Fach-

artikeln können Sie kostenfrei und push-basiert abrufen. 

 

Zu unserem Portal haben Sie auch Zugriff über einen Link auf unserer 

Homepage www.lieb-online.com.  

 

Für Ihre Anregungen sind wir dankbar. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktie-

ren, wenn Sie Informationen zu einem bestimmten Thema benötigen. 

 

 

Dr. Klaus Lieb 
Rechtsanwalt 
FA für Medizinrecht 
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Vorsorge bei Krankheit, Alter, Unfall 
– was der Arzt zu beachten hat 
(Teil 2): 
 
Eine Vorsorge bei Krankheit, Alter 

und Unfall kann auf verschiedene 

Art und Weise getroffen werden. Teil 

1 der Reihe behandelte die Patien-

tenverfügung, als eine Art der Vor-

sorgemöglichkeiten.  

 

Weitere "Versorgungsinstrumente" 

sind die Betreuung (§§ 1896 ff BGB) 

und die Vorsorgevollmacht (§§ 164 

ff. BGB, 196 I 2, III, 1904, 1906 BGB), 

die bereits in Teil 1 kurz genannt 

wurden.  

 

Die Betreuung wird durch ein 

Betreuungsverfahren eingeleitet,  

das meistens durch die Angehöri-

gen, aber auch durch Pflegeheime, 

Kliniken, oder den Betroffenen selbst 

beim Vormundschaftsgericht, in 

dessen Bezirk der Betroffene seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hat, an-

geregt werden kann. Sind die Vor-

aussetzungen für eine Betreuung 

gegeben und ist diese erforderlich 

(nicht im Fall einer vorhandenen 

Vorsorgvollmacht – dazu später !), 

bestellt das Gericht einen Betreuer 

als gesetzlichen Vertreter des Betrof-

fenen (§ 1902 BGB) und unter Be-

stimmung des Aufgabenkreises, der 

entweder alle Angelegenheiten 

oder nur einzelne Bereiche (etwa 

Gesundheitssorge, Unterbringung, 

Vertretung gegenüber Behörden 

etc.) umfasst. Die Bestellung wird 

spätestens nach sieben Jahren von 

Amts wegen überprüft. Sind die 

Voraussetzungen weggefallen, kann 

die Betreuung jederzeit aufgehoben 

werden. 

 
Grenzen der Vertretungsmacht des 

Betreuers, u.a.: 

• durch den Aufgabenkreis; 

• Betreuung erlischt grundsätzlich 

mit dem Tod des Betreuten; 

• Schranken durch Vormund-

schaftsgerichte; Aufsicht und 

Genehmigungsvorbehalte (der 

Bevollmächtigte dagegen nur bei 

bestimmten ärztlichen Gesund-

heitsmaßnahmen (§ 1904 BGB) 

und bei freiheitsentziehender Un-

terbringung des Betroffenen 

(§ 1906 BGB)) 

 
Angesichts der steigenden Zahl der 

Betreuungen (derzeit bestehen über 

1,2 Mio. Betreuungen in Deutsch-

land) propagiert der Staat in gro-

ßem Umfang die Vorsorgevollmacht 

(derzeit sind über 325.000 Vollmach-

ten registriert). Da dies zu wenig ist, 

plante der Gesetzgeber, solche Voll-
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machten in gewissem Umfang ge-

setzlich im Bürgerlichen Gesetzbuch 

zu verankern und in bestimmten Fäl-

len ein gesetzliches Vertretungsrecht 

u.a. in Gesundheitsangelegenheiten 

einräumen. Da der Gesetzesentwurf 

das verfassungsrechtlich geschützte 

Selbstbestimmungsrecht nicht aus-

reichend berücksichtigte, ist der Ent-

wurf bislang nicht umgesetzt wor-

den.  

 

Von dem gesetzlichen Vertretungs-

recht (Betreuung) zu unterscheiden 

ist die rechtsgeschäftlich einge-

räumte Vertretungsmacht, mithin 

die Vollmacht (§ 166 II BGB). 

 

Die Vorsorgevollmacht ist kein eige-

ner Vollmachtstypus. Für Fälle der 

Gesundheitssorge und der freiheits-

entziehenden Unterbringung 

(§§ 1904 II, 1906 V BGB) hat der Ge-

setzgeber eine Sonderregelung ge-

troffen. Motiv und Anlass für die Er-

teilung der Vollmacht ist die derzei-

tige oder künftige Hilfsbedürftigkeit 

des Betroffenen. Die Vollmacht 

kann auch noch während des 

Betreuungsverfahrens oder nach 

Anordnung der Betreuung erteilt 

werden, um eine gerichtliche 

Betreuung zu vermeiden.  

Der Vollmachtgeber muss bei Ertei-

lung geschäftsfähig sein (§ 104 

BGB). Dies gilt nach herrschender 

Meinung auch dann, wenn sich die 

Vollmacht nur oder auch auf die 

medizinische Behandlung und/oder 

die Entscheidung über die Unter-

bringung erstreckt. Wird der Voll-

machtgeber nach Abgabe der 

Vollmachtserteilung, aber vor oder 

nach Empfang der Willenserklärung 

beim Bevollmächtigten, hilflos oder 

geschäftsunfähig, berührt das 

grundsätzlich die weitere Wirksam-

keit der Vollmacht nicht. 

 

In Gesundheits- -und Unterbrin-

gungssachen (§§ 1904 II, 1906 V 

BGB) ist die Vollmacht schriftlich zu 

erteilen. Wer eine Vorsorge errichtet, 

will im Regelfall, dass sie erst ver-

wendet werden kann und verwen-

det wird, wenn die Hilfsbedürftigkeit 

eingetreten ist. Das Problem liegt 

allerdings im Nachweis des Eintritts 

der Bedingung. Es besteht daher 

eine gewisse Missbrauchsgefahr. 

Selbst wenn für die Feststellung ein 

konkreter Arzt bestimmt wird, bleibt 

der Bedingungseintritt nach wie vor 

Quelle für einen Streit, abgesehen 

von der Problematik von „Gefällig-

keitsattesten“. 

 

Im Besonderen ist zu beachten, dass 
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die Einwilligung des Vollmachtge-

bers in Gesundheitsangelegenhei-

ten nur wirksam ist, wenn die Voll-

macht die Maßnahmen des § 1904 I 

1 BGB ausdrücklich umfasst (Konkre-

tisierungsgebot). Der abstrakte Beg-

riff "Sorge für meine Gesundheit" 

wird als unzureichend angesehen. 

Gleiches gilt für eine Vollmacht für 

medizinische/ärztliche Maßnahmen.  

Werden die Kriterien des § 1904 II 

BGB nicht erfüllt, ist die Einwilligung 

nicht wirksam. 

 

Die Erteilung der Vollmacht lässt die 

Einwilligungsfähigkeit des Vollmacht- 

gebers unberührt. Ein Vollmachtge-

ber kann deshalb, falls bei ihm na-

türliche Einwilligungsfähigkeit vor-

liegt, in seine medizinische Behand-

lung wirksam selbst einwilligen, auch 

wenn er Vollmacht in Gesundheits-

sachen erteilt hat. Das kann auch 

gegen den Willen des Bevollmäch-

tigten erfolgen. 

 

Ist der Patient selbst nicht mehr ein-

willigungsfähig und handelt ein Be-

vollmächtigter für ihn, muss sich der 

Arzt davon überzeugen, ob der auf-

tretende Bevollmächtigte zur Einwil-

ligung berechtigt ist. Er hat sich die 

Vollmacht vorlegen zu lassen. 

Problematisch wird es, wenn die 

derzeitige Einwilligungsfähigkeit des 

Vollmachtgebers zweifelhaft ist und 

dieser und der Bevollmächtigte in-

soweit verschiedener Meinung sind. 

Der Arzt weiß dann nicht, auf wen er 

abstellen soll. Ist er mit der Entschei-

dung des Bevollmächtigten nicht 

einverstanden, darf er nicht einfach 

davon abweichen (Ausnahme: Not-

fälle, Vermeidung erheblicher Ge-

sundheitsgefährdung). Er kann aber 

das Vormundschaftsgericht ver-

ständigen, zur Prüfung, ob die An-

ordnung einer (Kontroll-)Betreuung 

angebracht ist. 

 

Der Vollmachtgeber kann die Voll-

macht jederzeit und ohne Angabe 

von Gründen, widerrufen. Da der 

Widerruf eine Willenserklärung ist, 

muss der Vollmachtgeber beim Wi-

derruf geschäftsfähig sein. Dies gilt 

auch Gesundheitsangelegenheiten.  

 

Nach Eintritt der Geschäftsunfähig-

keit ist der Vollmachtgeber nicht 

mehr zu einem wirksamen Widerruf 

in der Lage. Widerrufen kann nur 

noch ein Kontrollbetreuer, Vollbe-

treuer oder eine Person, der der 

Vollmachtgeber in geschäftsfähi-

gem Zustand das Widerrufsrecht 

eingeräumt hat. Eine von vornherein 

unwiderrufliche Vorsorgevollmacht 
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widerspricht dem Sinn und Zweck 

dieser Bevollmächtigung (Verhinde-

rung der Betreuung zum Wohl des 

Vollmachtgebers). Wird aber die 

Vollmachtsurkunde nicht zurückge-

geben oder für kraftlos erklärt, bleibt 

nach § 172 II BGB im Außenverhält-

nis die Vertretungsmacht bestehen. 

 

Während der Arzt bei Vorliegen ei-

ner schriftlichen Patientenverfügung 

in alleiniger Verantwortung zu prü-

fen hat, ob diese Verfügung in dem 

konkreten Fall zu tragen kommt und 

anwendbar ist, trägt der Betreuer 

bzw. der Bevollmächtigte aufgrund 

der herausgehobenen die Verant-

wortung und braucht allenfalls eine 

Genehmigung des Vormund-

schaftsgerichts. 

 

Ist für einen Patienten ein Betreuer 

bestellt, so hat dieser den Patien-

tenwillen gegenüber Arzt und Pfle-

gepersonal in eigener rechtlicher 

Verantwortung und nach Maßgabe 

des § 1901 BGB Ausdruck und Gel-

tung zu verschaffen. Seine Einwilli-

gung in eine ärztlicherseits angebo-

tene lebenserhaltende oder lebens-

verlängernde Behandlung kann der 

Betreuer nur mit Zustimmung des 

Vormundschaftsgerichts wirksam 

verweigern. Der Betreuer darf auch 

die Willensbekundung des Betroffe-

nen korrigieren, wenn der Betroffene 

sich von seiner früheren Verfügung 

mit erkennbarem Widerrufswillen 

distanziert oder die Sachlage sich 

nachträglich so erheblich geändert 

hat, dass die frühere selbstverant-

wortlich getroffene Entscheidung 

die aktuelle Sachlage nicht umfasst. 

 

Mit anderen Worten: Der Betreuer 

hat den Wünschen gemäß der Pati-

entenverfügung zu entsprechen. 

Die Wünsche sind nicht maßge-

bend, wenn der Betroffene an die-

sen Wünschen erkennbar nicht fest-

halten will; ferner, soweit dies dem 

Wohle des Patienten nicht zuwider-

läuft und dem Betreuer zuzumuten 

ist (§ 1901 III BGB). 

 

Für den Bevollmächtigten ergibt sich 

eine gleichartige Pflicht. 

 

Nicht richtig ist die Auffassung, mit 

einer Patientenverfügung wäre eine 

Betreuung entbehrlich. Dies ist nur 

dann der Fall, wenn die Patienten-

verfügung mit einer Vorsorgevoll-

macht gekoppelt ist.  

 

Die Betreuung ist durch den Aufga-

benkreis weiter gefasst, als die Pati-

entenverfügung, die nur Behand-
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ve Abschreibung auf EUR  4.200 (30 

% des Restwertes von EUR  14.000) 

und ist damit immer noch deutlich 

höher als die lineare Abschreibung 

von EUR  2.500. Die degressive AfA 

sinkt weiter und fällt dann unter den 

Satz der bei linearer AfA möglich 

wäre.  

 

Sollten Sie also eine Investition pla-

nen und es würde unter Berücksich-

tigung Ihrer persönlichen steuerli-

chen Gesamtsituation sinnvoll sein, 

hohe Abschreibungsbeträge sofort 

zu nutzen, so müsste die Investition 

noch in diesem Jahr durchgeführt 

werden. 

 

Weitere Einschränkungen hat der 

Gesetzgeber hinsichtlich der Sofort-

abschreibung geringwertiger Wirt-

schaftsgüter beschlossen. Durch die 

Neuregelung sind geringwertige 

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs-

kosten bis zu EUR  150 netto sofort in 

voller Höhe als Betriebsausgaben 

abzusetzen. Für Wirtschaftsgüter, 

deren Wert EUR  150, aber nicht 

EUR  1.000 netto übersteigt, gilt eine 

neue Poolabschreibung. 

 

Klarstellend sei hier angemerkt, daß 

für den Mediziner, der üblicherweise 

nicht zum Vorsteuerabzug berech-

tigt ist, hier die Bruttobeträge zu 

nennen sind. Ab 2008 können damit 

nur noch Wirtschaftsgüter mit einem 

Einkaufspreis von bis zu EUR  178,50 

(Umsatzsteuersatz 19 %) bzw. 

EUR  160,50 (ermäßigter Umsatzsteu-

ersatz 7 %) sofort steuerlich geltend 

gemacht werden. Für Wirtschaftsgü-

ter, deren Einkaufspreis höher liegt, 

aber nicht EUR  1.190 bzw. 

EUR  1.070 übersteigt, gilt nachfol-

gende Poolabschreibung: 

 

Das Wirtschaftsgut ist in der Anla-

genbuchhaltung zu erfassen und in 

einen Sammelposten aufzunehmen. 

Der Sammelposten ist dann über 5 

Jahre gleichmäßig verteilt abzu-

schreiben. Für die Zugänge eines 

Jahres ist ein Sammelposten zu bil-

den. Dieser Sammelposten bleibt 

dann für die nächsten 5 Jahre be-

stehen. Die tatsächliche Nutzungs-

dauer eines Wirtschaftsgutes, eine 

eventuelle Entnahme, ein Verkauf, 

eine Wertminderung oder Zerstö-

rung ist für die Poolabschreibung 

unbeachtlich. 

 

Da die Poolabschreibung allein auf 

den Jahreszugang der entspre-

chenden Wirtschaftsgüter abstellt, 

gehen selbst kurz vor dem Bilanz-

stichtag angeschaffte Wirtschafts-



 

  
  02/06 MedR⏐12 L I E B .RECHTSANWÄLTE 

BAUMGARTNER UND KOLLEGEN
WIRTSCHAFTSPRÜFER STEUERBERATER 

güter voll in die Poolabschreibung 

ein. Insbesondere im ersten Jahr wir-

ken sich damit volle 20 % der Zu-

gangswerte gewinnmindernd aus. 

Eine monatsgenaue Aufteilung der 

Jahresabschreibungsbeträge, wie 

sie im Rahmen der linearen Ab-

schreibung vorzunehmen wäre, un-

terbleibt. 

 

Wer also die Sofortabschreibung für 

Wirtschaftsgüter bis zu EUR  410 (zu-

züglich Umsatzsteuer) bzw. die kür-

zere Nutzungsdauer für Wirtschafts-

güter bis zu EUR  1.000 (zuzüglich 

Umsatzsteuer) noch ausnutzen 

möchte, sollte die Investition in die-

sem Jahr durchführen. 

 
Dr. Jörg Steinacker 
Wirtschaftsprüfer Steuerberater 
 
 
Diagnosefehler lösen nicht automa-

tisch Schadensersatz aus 
 
Das Oberlandesgericht München 

war mit einem Fall befasst, der sich 

im hausärztlichen Notdienst abspielt 

hatte. Ein 34-jähriger Mann hatte 

den Notdienstarzt aufgesucht und 

über Erbrechen, Durchfall und 

Schmerzen im Brustkorb geklagt. Der 

Arzt diagnostizierte Diarrhöe, grippa-

len Infekt sowie Interkostalneurolo-

gie . Später erlitt der Patient einen 

Atem- und Kreislaufstillstand mit der 

Folge von Hirnschäden. Es stellte 

sich heraus, dass er einen Herzinfarkt 

hatte. Er verklagte den Notdienstarzt 

wegen Behandlungsfehlers auf 

Schadensersatz. 

 

Die Richter des Oberlandesgerichts 

verneinten trotz des festgestellten 

Diagnoseirrtums einen Pflichtverstoß. 

Diagnoseirrtümer kämen in der Pra-

xis häufig vor. Symptome wiesen 

nicht immer eindeutig auf eine Er-

krankung hin. Solange der Arzt er-

forderliche Untersuchungen nach 

den Regeln der ärztlichen Kunst vor-

nehme, könne ihm eine objektiv 

falsche Diagnose nicht zum Vorwurf 

gemacht werden. Nach dem ein-

geholten Sachverständigengutach-

ten war die Diagnose des Not-

dienstarztes durchaus vertretbar 

gewesen. 

 

Ähnlich argumentierte das OLG 

Koblenz in einer früheren Entschei-

dung. Beide Fälle liegen dem Bun-

desgerichtshof zur Entscheidung vor 

(OLG München, Aktenzeichen: 

1 U 2149/06, und OLG Koblenz, Ak-

tenzeichen: 5 U 1494/05). 

 
 
Dr. Klaus Lieb 
Rechtsanwalt 
FA für Medizinrecht 
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